
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
30 - Rechtsamt 
 
 
Betrifft: Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde beschließt die als Anlage beigefügte 
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde mit der Änderung, dass im § 7 Absatz 7 
Satz 1 nach dem Schrägstrich das Wort „dem“ in „den“ zu korrigieren ist. 
 
 
Eberswalde, den 25.11.2011 
 
 
 
 
Boginski  Schubert 
Bürgermeister Siegel 
  

1. stellv. Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung

 

Beschluss-Nr. 

                        33/367/11 

zu DB/Vorlage   BV/648/2011
 
Datum           24.11.2011 
                Stadtverordnetenversammlung 

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


